
Familien gilt./l/ Wie ernst die Parteiführung diese Für
sorge nimmt, beweisen die auf der 5. Plenartagung des 
Zentralkomitees der SED beschlossenen sozialpoliti
schen Maßnahmen, deren Bedeutung Erich Honecker 
in seinem Schlußwort auf der 8. Tagung des Zentral
komitees der SED hervorgehoben hat./2/ In diesen Maß
nahmen drückt sich die Verantwortung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei, die gemeinsame Verantwor
tung von Staat und Gesellschaft für die Förderung und 
Unterstützung von Ehe und Familie und besonders von 
Familien mit mehreren Kindern aus.

Möglichkeiten der erzieherischen Einflußnahme auf die 
Herausbildung sozialistischer Familienbeziehungen

Von diesem prinzipiellen Ausgangspunkt ist auch das 
Präsidium des Obersten Gerichts an die Vorbereitung 
und Ausarbeitung des Berichts an die 5. Plenartagung 
über die Aufgabe der Gerichte, im Eheverfahren die 
Interessen minderjähriger Kinder zu wahren, heran
gegangen. Dieser Ausgangspunkt muß Richtschnur für 
die künftige Arbeit jedes Richters sein; er muß des
halb auch der Leitung der Rechtsprechung durch das 
Oberste Gericht, die Bezirksgerichte und die Direkto
ren der Kreisgerichte zugrunde liegen. Dabei ist ein
zuschätzen, was in der Praxis der Gerichte bisher er
reicht wurde und welche realen Möglichkeiten der Ein
flußnahme der Gerichte auf die Herausbildung und 
Vertiefung sozialistischer Familienbeziehungen — be
sonders in bezug auf die Erziehung und Entwicklung 
der Kinder — es überhaupt gibt.
In Übereinstimmung mit den Einschätzungen der Be
zirksgerichte, die nahezu alle zur Vorbereitung der 
5. Plenartagung beigetragen haben/3/, ergaben Unter
suchungen des Obersten Gerichts, daß die Möglichkei
ten zur Einflußnahme der Gerichte auf diesem Gebiet 
noch nicht voll genutzt werden. Der Bericht an die 
5. Plenartagung soll daher Orientierung und Anlei
tung vermitteln für die volle Ausschöpfung der spezi
fischen Verantwortung der Gerichte bei der wirksa
men Durchführung der Eheverfahren und bei der dar
über hinausgehenden Ausgestaltung der Zusammen
arbeit mit den staatlichen und gesellschaftlichen Orga
nen im jeweiligen Bereich. Die Richter in den Fami
lienkammern und -Senaten haben besonders in Aus
wertung der Beschlüsse des VIII. Parteitages große 
Anstrengungen in dieser Richtung unternommen, die 
Anerkennung verdienen. Trotzdem gibt es aber auch 
noch eine Reihe von Problemen und auch noch Mängel. 
Im Bericht wird konkret dargelegt, was zu deren Über
windung zu tun ist und worauf sich die Gerichte dabei 
konzentrieren müssen.
In Eheverfahren, von denen Kinder betroffen sind, 
geht es in besonderem Maße darum, die Ursachen der 
Konflikte aufzudecken und auf dieser Grundlage das 
Verhalten der Ehepartner klassenmäßig zu beurteilen. 
Das gilt gleichermaßen hinsichtlich einer möglichen 
Überwindung von Konflikten als auch in bezug auf die 
Auswirkungen einer erforderlichen Ehescheidung. Das 
verlangt, auch bei der Lösung einer Ehe das Verfah
ren so wirksam zu gestalten, daß die oft noch jungen 
Verfahrensbeteiligten fundierte Hinweise und Impulse 
dafür erhalten, wie sie ihre Familiengemeinschaft 
künftig entsprechend den gesellschaftlichen Anforde
rungen gestalten können. Diese Aufgabe, die in der
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Praxis häufig noch nicht genügend beachtet wird, er
gibt sich auch daraus, daß in zunehmendem Maße 
Scheidungsklagen von Ehegatten erhoben werden, die 
bereits zweimal und öfter verheiratet waren. Die Un
tersuchung der damit zusammenhängenden Probleme 
wird eine der nächsten Aufgaben des Obersten Ge
richts sein.
Auch dann, wenn es zu einer Auflösung der Ehe 
kommt, müssen die Gerichte durch eine differenzierte 
erzieherische Einflußnahme den geschiedenen Ehegat
ten helfen zu erkennen, weshalb sie ihrer Verantwor
tung als Eltern nicht oder nur ungenügend gerecht 
wurden und welche Fehler sie begangen haben; dar
aus sollen sie Schlußfolgerungen für ihr künftiges Ver
halten ziehen. Es ist auch hier — ebenso wie in der 
politischen Massenarbeit der Richter — verstärkt be
wußtseinsbildende, ideologische Arbeit zu leisten. „Das 
verlangt, Verhaltensweisen offen bloßzulegen und zu 
bekämpfen, die dem Sozialismus fremd sind und der 
sozialistischen Moral widersprechen“/4/, sowie die 
neuen, sozialistischen Denk- und Verhaltensweisen der 
Menschen, die hohen Ideale der Arbeiterklasse in be
zug auf Ehe und Familie durchsetzen zu helfen.
Dabei geht es nicht nur darum, diese Anforderungen 
den Menschen zu erläutern. Es kommt vielmehr dar
auf an, sie — anknüpfend an die konkret festgestellten 
Verhaltensweisen und Interessen der Parteien — so 
darzustellen, daß bei ihnen Veränderungen erreicht 
werden können. Eine solche Arbeitsweise ist vor allem 
auch deshalb von großer Bedeutung, weil mit der Wei
terentwicklung unserer Gesellschaft, mit den wachsen
den Anforderungen an Bildung, Erziehung, berufliche 
und gesellschaftliche Verantwortung auch die gesell
schaftlichen und persönlichen Anforderungen an die 
Familie wachsen, die die Aufgabe hat, ihre Mitglieder 
zu sozialistischen Persönlichkeiten entwickeln zu hel
fen.
Dabei übersehen wir keineswegs, daß sich auch die 
neuen Familienbeziehungen nicht im Selbstlauf ent
wickeln. Viele unserer Bürger können ihre Beziehun
gen innerhalb der Familie noch nicht stabil und glück
lich gestalten. Damit sind vielfach ernsthafte Schwie
rigkeiten, vor allem für die Entwicklung der Kinder, 
verbunden.

Zielgerichtetes Zusammenwirken aller staatlichen Or
gane und gesellschaftlichen Organisationen bei der 
Durchsetzung der sozialistischen Familienpolitik

Die Untersuchungen des Obersten Gerichts zur Vorbe
reitung der 5. Plenartagung haben die bereits früher 
erhobene grundlegende Forderung nach einem koor
dinierten, zielgerichteten Zusammenwirken aller staat
lichen und gesellschaftlichen Organe bei der Durch
führung unserer sozialistischen Familienpolitik/5/ er
neut bestätigt. Dabei geht es sowohl um die Klärung 
und Popularisierung der Grundfragen wie um die täg
liche Kleinarbeit, damit die vielfältigen familienpoliti- 
schen Maßnahmen von Partei, Gewerkschaft und Re
gierung voll wirksam werden und unsere ideologische 
Arbeit auf diesem Gebiet vor allem die jungen Men
schen besser erreicht. Das setzt voraus, daß staatliche 
Organe, Betriebe, Wohngebiete, Schulen sowie kultu
relle, soziale, medizinische und andere Einrichtungen 
mit einheitlicher Zielstellung und aufeinander abge-
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